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Impfung
gegen

Kate-
gorie

Indikation bzw. Reiseziel Anwendungshinweise
(Packungsbeilage/
Fachinformationen beachten)

Meningo
-kokken-
Infektion
en
(Gruppen
A, C,
W135, Y)

I Gesundheitlich Gefährdete: Personen
mit angeborenen oder erworbenen
Immundefekten mit T- und/oder B-
zellulärer Restfunktion, insbesondere
Komplement-/Properdindefekte,
Hypogammaglobulinaemie; Asplenie

Bei Kindern < 2 Jahren konjugierter
MenC-Impfstoff (dabei
Empfehlungen des Herstellers zum
Impfschema beachten) und nach
vollendetem 2. Lebensjahr im
Abstand von 6–12 Monaten durch
4-valenten Polysaccharid-Impfstoff
(PS-Impfstoff) ergänzen.
Bei Personen nach dem
vollendeten 2. Lebensjahr eine
Impfung mit konjugiertem MenC-
Impfstoff, gefolgt von einer Impfung
mit 4-valentem PS-Impfstoff im
Abstand von 6 Monaten

B Gefährdetes Laborpersonal
(bei Arbeiten mit dem Risiko eines
N.-meningitidis-Aerosols!)

Impfung mit konjugiertem MenC-
Impfstoff, gefolgt von einer Impfung
mit 4-valentem PS-Impfstoff im
Abstand von 6 Monaten; bei bereits
mit PS-Impfstoff geimpften
Personen ist auch die Nachimpfung
mit dem Konjugatimpfstoff nach 6
Monaten sinnvoll.

R Reisende in
epidemische/hyperendemische
Länder, besonders bei engem Kontakt
zur einheimischen Bevölkerung;
Entwicklungshelfer; dies gilt auch für
Aufenthalte in Regionen mit
Krankheitsausbrüchen und
Impfempfehlung für die einheimische
Bevölkerung
(WHO- und Länderhinweise beachten)

Bei Personen nach dem
vollendeten 2. Lebensjahr eine
Impfung mit epidemiologisch
indiziertem A,C- oder A,C,W-135,Y-
Polysaccharid-Impfstoff.

Für Kinder < 2 Jahre steht eine
Impfprophylaxe mit konjugiertem
Impfstoff
zur Verfügung, wenn vor einer
Krankheit durch die Serogruppe C
geschützt werden soll. Dieser
Impfstoff ist auch für ältere Kinder
und Erwachsene zugelassen und
dann sinnvoll, wenn nicht nur ein
kurzfristiger Schutz gegen den Typ
C erreicht werden soll.

R Vor Pilgerreise (Hadj) Impfung mit 4-valentem PS-
Impfstoff
(Einreisebestimmungen beachten)
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R Schüler/Studenten vor Langzeit-
Aufenthalten in Ländern mit
empfohlener allgemeiner Impfung für
Jugendliche oder selektiver Impfung
für Schüler/Studenten

Entsprechend den Empfehlungen
der Zielländer

Bei fortbestehendem
Infektionsrisiko Wiederimpfung für
alle oben angegebenen
Indikationen nach Angaben des
Herstellers, für PS-Impfstoff im
Allgemeinen nach 3 Jahren.

I/P

P

Bei Ausbrüchen oder regionalen
Häufungen
auf Empfehlung der
Gesundheitsbehörde (s. Abschnitt
„Spezielle Hinweise zur Durchführung
von Schutzimpfungen“)

Für enge Kontaktpersonen zu einem
Fall einer invasiven Meningokokken-
Infektion wird eine Rifampicin-
Prophylaxe empfohlen (außer für
Schwangere; s.d.)

Hierzu zählen:

 

alle Haushaltskontaktmitglieder

 

Personen mit Kontakt zu
oropharyngealen Sekreten eines
Patienten

 

Kontaktpersonen in
Kindereinrichtungen mit Kindern
unter 6 Jahren (bei guter
Gruppentrennung nur die
betroffene Gruppe)

 

enge Kontaktpersonen in Gemein-
schaftseinrichtungen mit haushalts-
ähnlichem Charakter (Internate,
Wohnheime sowie Kasernen)

Die Durchführung der
Chemoprophylaxe ist bis 10 Tage nach
letztem Kontakt mit dem Patienten
sinnvoll.

Dosierung:
Rifampicin:
Neugeborene: 10 mg/kg/Tag in 2
ED p.o. für 2 Tage
Kinder bis 30 kg: 20 mg/kg/Tag in
2 ED p.o. für 2 Tage, (maximale ED
600 mg)
Jugendliche und Erwachsene ab
30 kg: 2 x 600 mg/Tag für 2 Tage
Eradikationsrate:  72-90%

ggf. Ceftriaxon:
ab 12 Jahre: 250 mg i.m. in einer
ED
bis 12 Jahre: 125 mg i.m.
Eradikationsrate: 97%

ggf. Ciprofloxacin:
ab 18 Jahre: einmal 500 mg p.o.
Eradikationsrate:  90-95%

Da bei Schwangeren die Gabe von
Rifampicin und Gyrasehemmern
kontraindiziert ist, kommt bei ihnen
zur Prophylaxe ggf. Ceftriaxon in
Frage.

Der Indexpatient mit einer invasiven
Meningokokken-Infektion sollte
nach Abschluss der Therapie
ebenfalls Rifampicin erhalten,
sofern er nicht intravenös mit einem
Cephalosporin der dritten
Generation behandelt wurde.

I: Indikationsimpfung für Risikogruppen bei individuell (nicht beruflich) erhöhtem Expositions-, Erkrankungs- oder
Komplikationsrisiko
B: Impfung aufgrund eines erhöhten beruflichen Risikos nach Gefährdungsbeurteilung entsprechend der
Biostoffverordnung und dem G42 und aus hygienischer Indikation
R: Impfungen aufgrund von Reisen
P: Postexpositionelle Prophylaxe/Riegelungsimpfungen bzw. andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe
(Immunglobulingabe oder Chemoprophylaxe) bei Kontaktpersonen in Familie und Gemeinschaft
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Neben den von der STIKO empfohlenen Impfungen sind auf der Basis der
existierenden Impfstoff-Zulassungen weitere "Impfindikationen" möglich, auf
die nachfolgend nicht weiter eingegangen wird, die aber für den Einzelnen
seiner individuellen (gesundheitlichen) Situation entsprechend sinnvoll sein
können. Es liegt in der Verantwortung des Arztes, seine Patienten auf diese
weiteren Schutzmöglichkeiten hinzuweisen. Insofern hindert auch eine
fehlende STIKO-Empfehlung den Arzt nicht an einer begründeten Impfung.

Impfungen bei gehäuftem Auftreten oder Ausbrüchen von Meningokokken-
Erkrankungen

 

Unter einem ›Ausbruch von Meningokokken-Erkrankungen‹ versteht man
zwei oder mehr Erkrankungen der gleichen Serogruppe binnen vier Wochen in
einer Kindereinrichtung, Schulklasse, Spielgruppe, einer
Gemeinschaftseinrichtung mit haushaltsähnlichem Charakter (Wohnheim,
Internat, Kasernenstube u.a.);

 

unter ›regional gehäuftem Auftreten‹ versteht man drei oder mehr
Erkrankungen der gleichen Serogruppe binnen drei Monaten

 

in einem begrenzten Alterssegment der Bevölkerung (zum Beispiel Jugendliche)
eines Ortes oder

 

in einer Region mit einer resultierenden Inzidenz von = 10/100.000 der jeweiligen
Bevölkerung.

In Ergänzung zur Antibiotikaprophylaxe für enge Kontaktpersonen (siehe Tabelle 2
sowie Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie –
DGPI – oder des Nationalen Referenzzentrums Meningokokken sowie Ratgeber des
RKI) können die zuständigen Gesundheitsbehörden zusätzlich eine Impfprophylaxe
empfehlen, sofern das gehäufte Auftreten oder der Ausbruch durch einen
impfpräventablen Stamm hervorgerufen wurde. Begründet ist die Impfprophylaxe
dadurch, dass die Möglichkeit des Auftretens weiterer Erkrankungen bis zu einigen
Monaten nach Beginn der ersten Erkrankungen besteht.

 

Einbeziehen kann man bei einem Ausbruch in Analogie zur Antibiotikaprophylaxe
die engen Kontaktpersonen in den Haushalten der Erkrankten sowie deren
Intimpartner, die engen Kontaktpersonen in Kindereinrichtung, Schulklasse,
Spielgruppe sowie in Gemeinschaftseinrichtungen mit haushaltsähnlichem
Charakter.

 

Bei regional gehäuftem Auftreten ist die Entscheidung der zuständigen
Gesundheitsbehörden in Abwägung von epidemiologischen und zeitlichen
Zusammenhängen der Erkrankungen, ihrer Altersverteilung, dem Grad der
öffentlichen Besorgnis und der Machbarkeit der Maßnahmen zu treffen.

Zur Impfung können die mit der den Ausbruch verursachenden Meningokokken-
Serogruppe korrespondierenden zugelassenen Polysaccharid- oder konjugierten
Impfstoffe (1 Impfung) eingesetzt werden, für Kinder unter 2 Jahren kommen gegen
MenC-Erkrankungen nur konjugierte Impfstoffe in Frage.
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Bei jedem Verdacht auf eine Meningokokken-Meningitis sollte deshalb umgehend
Material zur Erregerisolierung an ein geeignetes Labor gesendet werden. Das
Gesundheitsamt sollte auf die möglichst schnelle Übersendung der isolierten
Meningokokken an das NRZ dringen, um deren Feintypisierung zu gewährleisten und
bei einer Häufung eine impfprävention empfehlen zu können.


